
Fünfter Tarifvertrag vom 31. März 2012 zur Änderung des 
Bezirkstarifvertrags 

für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Baden-Württemberg 
(BzTV-N BW) vom 13. November 2001 

Zwischen dem 

Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V. 

- einerseits - 
und 

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
- Landesbezirk Baden-Württemberg - 

- andererseits - 

wird folgender Tarifvertrag geschlossen: 

Abschnitt A 

Der Bezirkstarifvertrag für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Baden-
Württemberg vom 13. November 2001, zuletzt geändert durch den Vierten 
Tarifvertrag zur Änderung des Bezirkstarifvertrags für die kommunalen Nah-
verkehrsbetriebe Baden-Württemberg (BzTV-N BW) vom 13. November 2001 
wird wie folgt geändert: 

§1 
Änderungen zum 1. März 2012 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) wird wie folgt geändert: 
Der Betrag "0,72 Euro" wird durch den Betrag "0,75 Euro" ersetzt. 

2. Die Protokollerklärung zu § 24 Abs. 1 Nr. 5 wird wie folgt gefasst: 
"Die persönliche Zulage erhöht sich ab 1. März 2012 um 3,5 v.H., ab 1. 
Januar 2013 um weitere 1,4 v.H. und ab 1. August 2013 um weitere 1,4 

3. Die Anlage 2 wird wie aus Anhang 1 ersichtlich gefasst. 

§2 
Änderungen zum 1. Januar 2013 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) wird wie folgt geändert: 
Der Betrag "0,75 Euro" wird durch den Betrag "0,76 Euro" ersetzt. 

2. Die Anlage 2 wird wie aus Anhang 2 ersichtlich gefasst. 
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§3 
Änderungen zum 1. August 2013 

1. § 11 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) wird wie folgt geändert: 
Der Betrag "0,76 Euro" wird durch den Betrag "0,77 Euro" ersetzt. 

2. Die Anlage 2 wird wie aus Anhang 3 ersichtlich gefasst. 

Abschnitt B 

§4 
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 31. März 2012 aus dem 
Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies 
bis 31. August 2012 schriftlich beantragen. Für Beschäftigte, die spätestens mit 
Ablauf des 31. März 2012 aufgrund eigenen Verschuldens ausgeschieden sind, 
gilt dieser Tarifvertrag nicht. 

§5 
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung ab 1. März 2012 in Kraft. 

Stuttgart, den 31. März 2012 

Für den 
	

Für die 

Kommunalen Arbeitgeberverband 
Baden-Wy~rtiberg e.V. 

Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) 
- Landesbezirk Bader- Iw berg - 

DrL.pieter Salomon 
Vorsitzender des Vorstands 
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